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Vorwort

Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts vom 31. Juli 2009 (BGBl.
2009 I S. 2585) als Artikel 1 des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts
trat am 1. März 2010 in Kraft.

Das Gesetz ist das Ende eines langen Weges, an Stelle des Gesetzes zur
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom 27.7. 1957 mit
seinen seitdem erfolgten 25 Änderungen das Wasserrecht in einem Buch II
– Wasserwirtschaft – als Teil eines medienübergreifenden Umweltgesetz-
buchs aufzunehmen. Den Büchern mit den speziellen Umweltmaterien soll-
ten in einem Ersten Buch (I) – Allgemeine Vorschriften und vorhabenbezo-
genes Umweltrecht – die Grundlagen des Umweltgesetzbuchs vorgeschaltet
werden.

Dieser Entstehungsweg von der Idee eines Umweltgesetzbuchs,

– angefangen vom Umweltbericht 1976 der Bundesregierung,
– dem Professorenentwurf 1990 eines Allgemeinen Teils eines Umweltge-

setzbuchs,
– dem Gutachten von Rüdiger Breuer zum Deutschen Juristentag 1992, den

Beratungen auf diesem Juristentag,
– dem Forschungsbericht Umweltgesetzbuch – Besonderer Teil – 1994,
– dem Umweltgesetzbuch-Entwurf 1998 der Unabhängigen Sachverständi-

genkommission beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit mit der Entwicklung einer medienübergreifenden „Vorha-
bengenehmigung“,

– der gemeinsamen Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Moderni-
sierung der bundesstaatlichen Ordnung (2003–2004)

zur Föderalismusreform als Teil des Koalitionsvertrags vom 18.11. 2005
und die Abweichungsgesetzgebung auf der Grundlage der Grundgesetzände-
rung vom 28.8. 2006 für den Bereich des Wasserhaushalts bis zum heutigen
Ende zeugt von einer seltenen Dramatik.

Dieser dramatische Werdegang zur Neugestaltung der Ordnung des Wasser-
haushalts sollte nicht in Vergessenheit geraten, da er für das Verständnis der
Neuordnung der Wassergesetzgebung und die Anwendung des neuen Rechts
von entscheidender Bedeutung und deshalb mit ein Bestandteil dieses Buches
ist.

Das Scheitern des Umweltgesetzbuchs (hierzu Randnummer 134) beruht si-
cher auf Mißverständnissen, insbesondere zum Sinn und Inhalt der integrier-
ten Vorhabengenehmigung; ein Rechtsinstrument, das das Wasserwirtschaf-
tungsermessen nicht beseitigt, wie es vom Bundesverwaltungsgericht
herausgearbeitet wurde, und dennoch Verfahrensbeschleunigungen gebracht
hätte.

Wolfgang Köck weist in seinem „Standpunkt“ „Nach dem Scheitern des
UGB: Wie geht es weiter?“ in der Zeitschrift für Umweltrecht (2009, Seite 57/
58) zum einen darauf hin:
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„Auf dem Weg zur integrierten Vorhabengenehmigung ist bereits de lege lata eine
große Strecke zurückgelegt. Die Vollendung war in greifbarer Nähe und ist leichtfertig
verspielt worden.“

Zum anderen sprach er die gravierenden Auswirkungen des UGB-Schei-
terns an:

„Dieses Vakuum könnte von einzelnen Ländern genutzt werden, um die bisherige
gemeinsame Basis des Rahmenrechts zu verlassen. Geschieht dies, wird es dem Bund
künftig große Mühen bereiten, wieder auf eine Vereinheitlichung hinzuwirken. Deshalb
muss es jetzt vordringlich darum gehen, noch in dieser Legislaturperiode (die) sektora-
len Gesetze durch den Gesetzgebungsprozess zu bringen.“

Dies war der Grund, warum noch am 19.6. 2009 und am 10.7. 2009 Bun-
destag und Bundesrat das Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts verab-
schiedeten. Dieses Gesetz musste schon deshalb neue Akzente setzen, weil das
Wasserhaushaltsgesetz aus der Aufgabe der Rahmengesetzgebung zur Vollre-
gelung gelangen musste. Der Inhalt enthält damit viele neue Akzente, die erst
in der praktischen Anwendung voll zur Wirkung kommen. Insoweit ist es
wertvoll und nützlich für den Praktiker, mit diesem Buch die Inhalte der Vor-
schriften des neuen WHG vorzustellen.

Landshut im März 2010 Der Verfasser
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